
Preisliste
 Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege von Selbstzahlern (geplant)

Unterkunft Verpflegung Investitions-

kosten 

Diese Kosten werden von der Pflegeversicherung übernommen

Unterkunft Verpflegung Investitions-

kosten

Legende:
KZP = Kurzzeitpflege

VHP = Verhinderungspflege Stand: 01.11.2025

Diese Kosten werden von der Pflegeversicherung übernommen Diese Kosten sind von Ihnen zu tragen

KZP

Anspruch KZP-

Pflegetage

Pflegegrade Pflegekosten 
Hotelkosten Eigenanteil

für den 

KZP-Aufenthalt

14 Tage  2 - 5 125,06 €
22,76 € 7,17 € 24,00 €

755,02 €
53,93 € / Tag

7,17 € 24,00 €
1.510,04 €

53,93 € / Tag

Kombination 

aus          

KZP / VHP

Anspruch KZP-

Pflegetage

Pflegegrade Pflegekosten 
Hotelkosten Eigenanteil

für den 

KZP-Aufenthalt

28 Tage  2 - 5 125,06 €
22,76 €

Hinweise zur Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege :

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 oder höher haben Anspruch auf eine jährliche Zuzahlung der Pflegekasse von bis zu 1.854 € für Kurzzeitpflege. 

Zusätzlich kann dieser Betrag durch 1.685 € aus der Verhinderungspflege aufgestockt werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Durch Einreichen der Eigenanteilsrechnung bei der Pflegekasse ist ggf. eine Erstattung über den Entlastungsbetrag gemäß § 45b SGB XI möglich.


